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Neufassung der Friedhofssatzung der Stadt Helmstedt für die Friedhöfe in den 
Ortsteilen Emmerstedt und Barmke 
Die Vorlage 88 / 2013 zur Änderung der Friedhofssatzung wurde dem Grunde nach in den 
bisherigen Beratungen äußerst positiv aufgenommen. Kern der Satzungsänderung ist der 
Wunsch nach einer im örtlichen Bestattungsrecht verankerten Regelung zum Umgang mit 
den so genannten Sternenkindern (inzwischen etablierter Sprachgebrauch für Früh- und 
Totgeborene bis 500 Gramm), deren Eltern nun auch die Möglichkeit haben sollen, ihr Kind 
zu bestatten.  
 
Aus dem Ortsrat Emmerstedt vom 04.09. des Jahres werden Änderungswünsche 
eingebracht. Insbesondere soll auf die wiederkehrende Nennung der Worte „fehl- und 
totgeborene Kinder“ zugunsten des Begriffes „Sternenkinder“ verzichtet werden. Zudem wird 
die Angabe zur Gewichtsgrenze (500 Gramm) weggelassen und der Begriff „Sternenkind“ 
somit auf sämtliche Früh- und Totgeburten ausgeweitet. 
 
§ 2 - Friedhofszweck: 
erhält den Zusatz „sowie von Früh- und Totgeborenen (Sternenkinder), deren Eltern 
Einwohner der Ortsteile Emmerstedt und Barmke sind“. 
Änderung des letzten Satzes zu: „Die Bestattung anderer Personen oder Sternenkinder 
bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung“. 
 
§ 11 - Ruhezeit: 
Der erste Satz soll lauten: „Die Ruhezeit für Leichen, Aschen und Sternenkinder beträgt 
(…) 10 Jahre für Sternenkinder“. – Die Verwaltung möchte hier nochmals vereinfachen: 
„Die Ruhezeit beträgt…“ (Wegfall von „für Leichen, Aschen und Sternenkinder“). 
 
§ 13 - Arten der Grabstätten: 
Abs. 2 Punkt f) heißt entsprechend „Grabstätten für Sternenkinder“. 
Abs. 3 Punkt e) „für Sternenkinder Länge 0,9 m / Breite 0,65 m“ (Aktualisierung der Maße). 
 
§ 14 - Reihengrabstätten: 
Abs. 2 soll auch für Sternenkinder gelten, wenn zugelassen werde, dass in einer 
Reihengrabstätte neben einer größeren Leiche auch ein Kind bestattet werden könne. Daher 
soll es im Satz 2 heißen „…die Leiche eines Kindes unter einem Jahr oder eines 
Sternenkindes und eines Familienangehörigen…“. 
  
§ 15 - Grabstätten mit Wiedererwerbsmöglichkeit: 
In Abs. 5 Punkt 2. sollen die Sternenkinder ebenfalls mit aufgenommen werden. 
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§ 18 - Grabstätten für Sternenkinder:  
Überschrift und die bisherige Formulierung im Abs. 1 sind in „Sternenkinder“ zu ändern. Im 
Abs. 3 sei die Formulierung dahingehend zu ändern, dass in jeder Grabstätte nur ein Kind 
bestattet werden kann, da die Sternenkinder keine Leichen im rechtlichen Sinne seien. 
 
Die Formulierungen in den §§ 21 und 25, jeweils Abs. 4, sowie § 26, Abs. 5, sollen ebenso in 
„Sternenkinder“ geändert werden, wobei im § 25 Abs. 4 das Wort „grundsätzlich“ gestrichen 
werden sollte, da durch die Formulierung „ohne dessen Zustimmung“ bereits eine Ausnahme 
geregelt sei. Das fehlende letzte Wort „werden“ ist einzufügen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Neufassung der Friedhofssatzung der Stadt Helmstedt für die Friedhöfe in den Ortsteilen 
Emmerstedt und Barmke wird mit den vom Ortsrat Emmerstedt ergänzten Änderungen in der 
ansonsten bereits mit V 88 / 2013 vorgelegten Form beschlossen und tritt mit dem Tage ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
(Junglas) 
 
 

 

 






















































































